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Keine Verschlechteru ng der Dialyseversorg un im Saarland
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Der behandelnde

Diese Neuregelung der Dialysesachkosten hat zur Folge, daß ab 01.07.

d. J. bundesweit für die Ersatzkassen eine einheitliche

wochenpauschale in HÖhe von 580 EUR vergütet wird. F,Ür die hiesigen
primärkässen, dazu zählen die AOK für das Saarland, die IKK des

Saarlandes, die Betriebskrankenkassen, die Landwirtschafttiche

Krankenkasse und die Bundesknappschaft, wurde eine

Sachkostenpauschale in Höhe von 520 EUR vereinbart. Die bisherige

Sachkostenpauschale für die Primärkassen lag deutiich unter diesem

Betrag. Dieier Betrag soll irn übrigen bundesweit für alle Kassen ab 01'
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Dle Kassenärztliche Vereinigung Saarland wider"s,pricht nachdrücklich

den zum Teil unverantwortlichen öffentlichen Außerungen. Sie ist gerne

berdi dlä -zugegebenermaßen komplizierte Regelung- allen

Betroffenen e!nschließlich der Dialysepatienten näher zu erläutern.

Ansprechpartner: Dr, Reiner FlÖthner, Tel. 0681/4003-257
Dipl.-Kfm. Oettgen, Tel. 0681 /4003-254

Pressemitteilung

Durch Aussagen einiger den hiesigen
zukünf!19

Fall.Patienten im Saarland in Gefahr.

Neuordnung der

Pauschalerstattung für Pauschalen enthalten

die im Zusammenhang mit den

sind nicht zu verwechseln mit dem Honorar,

entste-[en

Rolle spielen. Sie ist als

verfahrensunabhä ngige Pauschale in die Gebührenordnung

aufgenommen worden. Mit diesen Beträgen soll eine kostendeckende
der

beruht auf einem Kalkulationsmodell, das
Vereinbarungen und den Dialysehäufigkeiten in


